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AUSSTELLERVEREINBARUNG

EMAIL

FIRMA/ ANSCHRIFT

MOBIL

FESTNETZ

NAME/ VORNAME ANSPRECHPARTNER

STROM - Wir planen folgende Geräte anzuschließen (gesamt max. 800 Watt) inkl.

STANDPLATZ inklusive Holzhütte

STANDPLATZ ohne Holzhütte

AUSSTELLUNG VON DEKORATIONSWARE
auf dem Veranstaltungsgelände

WEIHNACHTSMARKT 16.11. + 17.11.2019

VERANSTALTUNG

WEIHNACHTSMARKT 30.11. + 01.12.2019

WEIHNACHTSMARKT 14.12. + 15.12.2019

BUCHUNGSOPTIONEN PRO WOCHENENDE

WARENSORTIMENT

ÖFFNUNGSZEITEN

SAMSTAG:  12:00 - 21:00 UHR
SONNTAG:  12:00 - 20:00 UHR 
SONNTAG, 17.11. 13:00 - 20:00 UHR

Hiermit erklären wir uns einverstanden die angehängte Ausstellervereinbarung 
zu akzeptieren und die Veranstaltungsinformationen zu beachten.

Ort, Datum, Unterschrift

Mail:  info@weihnachtsmarkt-burscheid.de
Fax:  0 21 74 / 64 97 43 - 9Bitte ausgefüllt zurück senden.

WEBSITE  (zur Verlinkung auf weihnachtsmarkt-burschied.de):



AUSTELLERTREFFEN/ MARKTBEGEHUNG 
Montag 25.11.2019 um 19:00 Uhr

Dieser Termin ist freiwillig. 
Hier können bereits Schlüssel und 
Materialübergeben werden.

AUFBAU 
Freitag 29.11.2019 ab 14:00 Uhr 
bis spätestens Samstag 11:30 Uhr

TESTLAUF STROMANSCHLÜSSE 
Freitag 29.11.2019 um 18:00 Uhr

ÖFFNUNGSZEITEN 
Samstag:  12:00 - 21:00 Uhr 
Sonntag:  12:00 - 20:00 Uhr

ABBAU 
Sonntag 01.12.2019 ab Veranstaltungsende. 
Nach Absprache ist es auch möglich 
Montag den 02.12.19 abzubauen.

WEIHNACHTSMARKT
30.11 .+ 01.12.2019

AUSTELLERTREFFEN/ MARKTBEGEHUNG 
Montag 11.11.2019 um 19:00 Uhr

Dieser Termin ist freiwillig. 
Hier können bereits Schlüssel und 
Materialübergeben werden.

AUFBAU 
Freitag 15.11.2019 ab 14:00 Uhr 
bis spätestens Samstag 11:30 Uhr

TESTLAUF STROMANSCHLÜSSE 
Freitag 15.11.2019 um 18:00 Uhr

ÖFFNUNGSZEITEN 
Samstag:  12:00 - 21:00 Uhr 
Sonntag:  13:00 - 20:00 Uhr

ABBAU 
Sonntag 17.11.2019 ab Veranstaltungsende. 
Nach Absprache ist es auch möglich 
Montag den 18.11.19 abzubauen.

AUSTELLERTREFFEN/ MARKTBEGEHUNG 
Montag 09.11.2019 um 19:00 Uhr

Dieser Termin ist freiwillig. 
Hier können bereits Schlüssel und 
Materialübergeben werden.

AUFBAU 
Freitag 13.12.2019 ab 14:00 Uhr 
bis spätestens Samstag 11:30 Uhr

TESTLAUF STROMANSCHLÜSSE 
Freitag 13.12.2019 um 18:00 Uhr

ÖFFNUNGSZEITEN 
Samstag:  12:00 - 21:00 Uhr 
Sonntag:  12:00 - 20:00 Uhr

ABBAU 
Sonntag 15.12.2019 ab Veranstaltungsende. 
Nach Absprache ist es auch möglich 
Montag den 16.12.19 abzubauen. 

AUFBAU 
Samstag um spätestens 11:30 Uhr müssen alle 
Arbeiten abgeschlossen sein. Ab diesem Zeit-
punkt dürfen sich auch keine Fahrzeuge mehr 
auf der Marktfläche befinden. 
 
TESTLAUF STROMANSCHLÜSSE 
Defekte Elektrogeräte oder aber auch Geräte 
mit zu hoher Leistungsaufnahme haben in der 
Vergangenheit immer wieder zu Ausfällen geführt 
die sich zum Teil auch auf den gesamten Markt 
ausgewirkt haben. Wir bitte Euch darum freitags  
zum Testlauf alle Elektrogeräte angeschlossen 
und eingeschaltet zu haben die während des 
Marktes verwendet werden. Vielen Dank.

PARKPLÄTZE 
Parkplätze stehen nur in begrenzter Zahl zur 
Verfügung. Wir weisen jedem Aussteller einen 
Parkplatz zu. Das Parken auf den Kundenpark-
plätzen, insbesondere auf denen des ansässigen 
Hofladens und des Pferdehofes, ist nicht erlaubt. 
Für einen Reibungslosen Ablauf verwendet unbe-
dingt die ausgegebenen Parkausweise.

WEIHNACHTSMARKT WICHTIG
14.12 .+ 15.12.2019 FÜR ALLE TERMINE

WEIHNACHTSMARKT
16.11 .+ 17.11.2019

VERANSTALTUNGSINFORMATIONEN



VERANSTALTUNGSORT

Ä TÄNNSCHEN PLEASE!  
Engelrath 3  
51399 Burscheid

STROMBEDARF

Alle Hütten sind mit einem Stromanschluss, Grund-
beleuchtung und dekorativer Außenbeleuchtung ver-
sehen. Je Aussteller sind elektronische Verbraucher 
bis zu einer Gesamtleistung von 800 Watt vorgese-
hen. Um einen reibungslosen Ablauf, bzgl. Strom 
und Sicherungen zu gewährleisten, ist der Aufbau al-
ler elektronischen Verbraucher vorab anzumelden. 
Elektrische Heizgeräte aller Art sind nicht gestattet. 
Bitte verwendet ein Heizgerät auf Gasbasis, wie z.B. ei-
nen Katalytofen.

ÖFFNUNGSZEITEN

Am Veranstaltungswochenende sind die offiziellen Öff-
nungszeiten unbedingt einzuhalten. Das gilt auch wenn 
keine Besucher auf dem Platz sind. Einige Besucher 
nehmen weite Wege auf sich und die Enttäuschung über 
leere oder geschlossene Stände ist verständlicher Weise 
sehr groß und sollte nach unserer Auffassung vermieden 
werden. Auch sollte eine entsprechende Menge Ware ein-
geplant werden damit um 20:00 Uhr immer noch ein at-
traktiver Markt vorgefunden werden kann.

WARENSORTIMENT

Da wir großen Wert darauf legen, dass jeder Aussteller 
mit seinem Sortiment nur einmal vertreten ist, sind ohne 
Absprache mit dem Veranstalter keine Erweiterungen des 
Sortiments zugelassen, was auch für Euch als Aussteller 
letztlich ein großer Vorteil sein wird.

AUSFALL DURCH HÖHERE GEWALT

Fällt die Veranstaltung witterungsbedingt oder aus sons-
tigen Gründen aus, so ist der Veranstalter nicht haftbar. 
Aus nicht verschuldeten oder zwingenden Gründen oder 
bei höherer Gewalt ist der Veranstalter berechtigt, die 
Bedingungen und Zeiten zu ändern. Der Aussteller hat 
in diesen Ausnahmefällen weder Anspruch auf Rücktritt 
noch auf Schadenersatz. Änderungen des Vertrages und 
Nebenabsprachen bedürfen für ihre Rechtswirksamkeit 
der Schriftform.

RÜCKTRITT VOM VERTRAG/VERTRAGSSTRAFEN

Nach Unterzeichnung des Vertrages durch den Standbe-
treiber wird bei Standabsage bis acht Wochen vor Beginn 
des Weihnachtsmarktes eine Vertragsstrafe in Höhe von 
100,00 € erhoben. Bei späterer Kündigung oder Nichter-
scheinen seitens des Standbetreibers ist der volle Mietpreis 
zahlbar und zusätzlich eine Konventionalstrafe in Höhe von 
200,00 €. Dieser Betrag wird auch fällig sollte der Stand 
nicht durchgehend innerhalb der vereinbarten Öffnungs-
zeiten betrieben werden oder die Teilnahme des Marktes 
eigenmächtig durch den Standbetreiber beendet werden.

KONZESSION UND GENEHMIGUNG

Der Aussteller beantragt alle für die Veranstaltung notwen-
digen Konzessionen und Genehmigungen die mit dem ei-
genen Stand in Verbindung stehen auf eigene Rechnung 
und hält diese bei der Veranstaltung vor. Der Aussteller 
hält alle Iebensmittelrechtlichen, brandpolizeilichen und 
steuer- und gewerberechtlichen Bestimmungen strikt 
ein. Für Beantragung und Festsetzung der Veranstaltung 
selbst trägt der Veranstalter Sorge.

AUSSENDARSTELLUNG DES MARKTSTANDES

Der Stand muss im Erscheinungsbild und Dekorati-
on unseren Absprachen entsprechen. Um ein allge-
mein stimmiges Konzept zu erzielen gelten folgende 
Grundelemente die vom Veranstalter gestellt werden: 
gestellte Holzhütte mit einer Lichterkette am Dach ver-
sehen. Jede Hütte erhält ein Schild mit der Bezeichnung 
des Warensortiments. Diese Bezeichnung kann gern mit 
uns im Vorhinein abgesprochen werden.

ZAHLUNGSFRISTEN

Die Standgebühr ist bis spätestens 1 Woche vor Veran-
staltungsbeginn zu entrichten. Bei Nichteinhaltung der 
festgesetzten Zahlungsfrist ist der Veranstalter berechtigt, 
anderweitig über den Platz zu verfügen und als Schaden-
ersatz  für etwaige Mietverluste eine Konventionalstrafe in 
Höhe des Mietpreises einzufordern. 

WERBUNG

Wir bewerben den Markt über Außenwerbung. Vertei-
len Flyer und Plakate, auch im Einzelhandel. Schalten 
Anzeigen in sozialen Netzwerken. Zudem Bewerben wir 
den Markt mit einer eigenen Webseite und Pflegen die 
Veranstaltung in diversen Veranstaltungs-Verzeichnissen 
ein. Wir bitten Euch uns hier zu unterstützen. Bitte ver-
linkt die Veranstaltung auf eurer Webseite und berichtet 
in sozialen Medien darüber (Facebook, Instagram etc.). 
Gerne stellen wir euch Flyer und Plakate zur Verfügung. 
Das Bildmaterial auf unserer Webseite steht auch zur 
Verfügung. Bitte achtet jedoch drauf das keine einzelnen 
Personen abgebildet werden.

ERSTELLUNG VON FOTO- UND VIDEOMATERIAL

Um diesen und kommende Märkte zu bewerben, kön-
nen Fotos und Videos vom Markt, einzelnen Ständen, 
Austellern, Produkten und von der gesamten Marktsitu-
ation erstellt werden. Das erstellte Material wird in Folge 
teilweise auf der Webseite, in sozialen Netzwerken und 
in Printpublikationen eingesetzt. Mit der Teilnahme am 
Markt erklärt ihr Euch mit der Nutzung einverstanden.

EUER ANSPRECHPARTNER

Christian Hoffmann  
Mobil: 01 76 / 60 970 430  
Tel.: 0 21 74 / 64 97 43 - 3 

AUSSTELLERVEREINBARUNG
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